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Erwerb und Dokumentation von Versuchspersonenstunden (Vpn-Stunden) 

im Bachelor-Studiengang Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft (Komedia) 

 

Hinweise für Studierende 

 

Als Teil der Methodenausbildung müssen Komedia-Studierende im Rahmen ihres Studiums bis zur Anmeldung 

der Bachelorarbeit selbst als Versuchsperson an Studien teilgenommen haben und als Nachweis mindestens 30 

Vpn-Stunden sammeln, um einen unbenoteten Methoden-Credit zu erhalten. 

Die Teilnahme dient dazu 

▪ verschiedene Forschungsgebiete, Versuchsanordnungen und Versuchsabläufe kennen zu lernen, 

▪ Erfahrungen als Proband*in zu sammeln, bevor Sie selbst Versuchsleiter*in werden 

▪ die Möglichkeit zu haben, selbst im Verlauf des Studiums Vpn-Stunden zu vergeben und so 

Proband*innen zu gewinnen (z.B. im Rahmen des Experimental-Praktikums, von Praxisprojekten, oder 

der eigenen Bachelor-Arbeit) 

 

In Bezug auf das Sammeln sowie die Vergabe von Vpn-Stunden gelten die folgenden Regelungen: 

 

Für Vpn-Stunden anerkannte Studien: 

▪ Reine Online-Studien können, bis auf sehr wenige Ausnahmen, NICHT mit Vpn-Stunden vergütet werden 

(damit Sie das Studiensetting vor Ort kennenlernen und Nachfragen stellen können. Soweit im Rahmen 

der jeweiligen Studie möglich, sind die Versuchsleiter*innen dazu aufgefordert, Nachfragen zu 

beantworten). 

▪ Gültige Vpn-Stunden für Komedia-Studierende können nur von in den Komedia-Studiengang 

eingebundenen Lehrstühlen der Abteilung HCCS der Fakultät für Informatik oder vom Institut für 

Psychologie der bildungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Duisburg-Essen vergeben werden. 

Anderweitig erworbene Vpn-Stunden werden NICHT anerkannt. 

▪ Es kann insgesamt nur EINE Studie mit mehr als 3 Vpn-Stunden angerechnet werden (damit kein 

Wettbewerbsnachteil für kürzere Studien entsteht). 

▪ Aus Fairnessgründen darf KEINE zusätzliche finanzielle Vergütung neben den Vpn-Stunden (für dieselbe 

erbrachte Zeit) erfolgen. 

 

Erhalt von Vpn-Stunden / VP-Nachweise: 

▪ Der in einer Studie erbrachte Arbeitsaufwand wird als Vpn-Schein auf 0,25 Stunden gerundet vergütet. 

Dabei entspricht eine Vpn-Stunde immer einer Zeitstunde Arbeitsaufwand. Das bedeutet, Studien mit 

einer Dauer von bis zu 15 Minuten werden mit 0,25 Vpn-Stunden „vergütet“, Studien mit einer Dauer 

zwischen 15 bis 30 Minuten mit 0,5 Vpn-Stunden, Studien mit einer Dauer zwischen 30 und 45 Minuten 

mit 0,75, Studien mit einer Dauer zwischen 45 bis 60 Minuten mit 1 Vpn-Stunde und so weiter. 

▪ Es wird in der Regel die Anzahl an Vpn-Stunden vergeben, die der beworbenen Anzahl entspricht. Sollte 

im Einzelfall der tatsächlich erbrachte Arbeitsaufwand deutlich höher liegen als der beworbene 

Aufwand, so kann die vergebene Vpn-Stundenanzahl (auf 0,25 Stunden gerundet) entsprechend erhöht 

werden. 

▪ Vpn-Scheine können in Papierform oder elektronisch per E-Mail ausgestellt sein. 

− Die papierhaften Vpn-Scheine müssen von den jeweils verantwortlichen Mitarbeitenden der 

jeweiligen Lehrstühle unterzeichnet und gestempelt sein. 

− Die E-Mail Nachweise müssen durch die verantwortlichen Mitarbeitenden versandt werden (cc an den 

methodenverantwortlichen Lehrstuhl). 



▪ Jeder Studie, die von einem HCCS-Lehrstuhl verantwortet wird, ist eine eindeutige Studien-ID zugeordnet 

und auf dem Nachweis vermerkt (Teilnahmenachweise des Instituts für Psychologie der Fakultät für 

Bildungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen enthalten meist keine Studien-ID). 

▪ Die Aufbewahrung und Dokumentation der Vpn-Nachweise erfolgt durch Sie (die Studierenden). 

 

Prüfung / Vorlage der Nachweise: 

▪ Der Nachweis über die Teilnahme als Versuchsperson an experimentellen Studien im Umfang von 30 

Stunden zum Erhalt des Vpn-Stunden-Credit kann jeweils zum Ende des Semesters erworben werden. 

▪ Sie melden sich dafür per E-Mail an und können dann, in einem Moodle-Kurs, ein Formular sowie 

die (ggf. eingescannten) Original-Nachweise als pdf in einem Moodlekurs einreichen. 

▪ Die Prüfung und die anschließende Information des Prüfungsamtes zur Verbuchung des Credits erfolgen 

bis spätestens 6 Wochen nach Einreichung. 

 

Regeln für die Anmeldung: 

▪ Alle 30 Vpn-Stunden müssen bereits gesammelt sein und nachgewiesen werden können. 

▪ Die Anmeldung muss per E-Mail erfolgen an: nachweise-studienteilnahme-komedia@uni-due.de. 

- Die Mail muss vom offiziellen Uni-Account der Studierenden (…@stud.uni-due.de) versandt werden. 

- Betreff: „Anmeldung Nachweis Vpn-Stunden“ 

- In der Mail werden angegeben: Name, Vorname, Matrikelnummer und Fachsemester 

 

Regeln für die Abgabe: 

▪ Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie Zugang zu einem Moodle-Kurs, um Ihre Nachweise 

bereitzustellen. 

▪ Vollständiges Ausfüllen des Formulars, zu finden auf der Webseite: https://www.uni-

due.de/kognitionspsychologie/vpnachweise.php  

− Angaben oben (Name, Matrikel, Mailadresse etc.), das Zusammenrechnen der Einzelstunden und die 

Unterschrift (ganz unten) nicht vergessen. 

− Sofern in Einzelfällen keine Studien-ID vermerkt ist, tragen Sie „N.A.“ ein, alle übrigen Angaben müssen 

vorhanden sein. 

▪ Sortieren Sie die Nachweise exakt in der Reihenfolge, wie im Formular aufgeführt. 

▪ Erstellen Sie ein zusammenhängendes PDF, das auf der ersten Seite das Formular, anschließend die 

Nachweise, korrekt sortiert, enthält. 

▪ Hochladen des PDF in den Moodle-Kurs in den Sie nach erfolgreicher Anmeldung eingeschrieben wurden 

▪ Rückfragen zum Anmelde- oder Abgabeprozess können, mit dem Schlagwort „Frage“ im Betreff, gerichtet 

werden an: nachweise-studienteilnahme-komedia@uni-due.de  
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